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2. DER KAMPF UM DIE EIGENVERSORGUNG

2.1. «Eigenversorgung» wird zum Schlagwort

2.1.1. Das Interesse der Bevölkerung erwacht

Die Unzufriedenheit eines Teils der Bevölkerung mit der

Stromversorgung begann ab Oktober 1929 auch in der Lokalpresse
Ausdruck zu finden. In zwei Artikeln griffen Remigi Joller und Jakob
Odermatt, Stans, den seit 10 Jahren in der Versenkung verschwundenen

Gedanken der Eigenversorgung wieder auf. Sie berichteten vom
Beschluß der Gemeinde Erstfeld ein eigenes Elektrizitätswerk zu
bauen. Bisher habe man in Erstfeld für den Lichtstrom im Winter 35

Rp., im Sommer 25 Rp. bezahlt. In Nidwaiden jedoch koste die kWh
45 bis 50 Rp. Dazu litten Gewerbe und Landwirtschaft unter den
hohen Minimaltaxen.

Auch Nidwaiden verfüge über eine leistungsfähige Wasserkraft,
den Seklisbach, die durch ein Konsortium dem Kanton gesichert sei.

Der Regierungsrat solle aus seiner Reserve heraustreten und das Volk
über die Verhandlungen mit dem EWLE orientieren. Man wisse zur
Genüge, wie die großen Werke die Preise hochzuhalten versuchten.
Das ganze Land würde aufatmen, wenn es gelänge, wieder «selbständige

ndTrei wie unsere Väter» zu leben1.

Sofort meldeten sich aber auch Gegenstimmen zum Wort. Zwar
könne ein Strompreis von 45 bis 50 Rp. nicht mehr akzeptiert werden,

doch mit der Trübseekonzession besitze die Regierung ein Druckmittel,

um günstigere Bedingungen zu erhalten. Der Bau kleinerer
Werke lohne sich nur bei außerordentlich günstigen Verhältnissen,
wie sie in Nidwaiden nicht vorhanden seien2. Solche Überlegungen
konnten aber die Diskussion nicht mehr zum Verstummen bringen.
In weitern Einsendungen wurde der Regierungsrat aufgefordert, in
den Verhandlungen mit dem EWLE hart zu bleiben und gleichzeitig
die Möglichkeit der Errichtung eines eigenen Kraftwerks ernsthaft
zu prüfen 3.

Schon im Juni 1929 hatte die Seklisbach-Gesellschaft dem

Regierungsrat mitgeteilt, sie habe von dritter Seite ein Angebot auf Uber-

1 NVB, UW 80 und 83, 5. und 16. 10. 1929
2 UW 88, 2. Ii. 1929
3 NVB 99 und 101, 11. und 18. 12. 1929
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nähme ihrer Wasserrechte erhalten. Vorläufig lehne sie aber den
Verkauf dieser Rechte ab. Man wolle dem Kanton die Möglichkeit bieten,

eine Ausnützung dieser Wasserkraft zu prüfen, die 5,5 bis 6 Mio.
kWh zu einem Preis von 3 Rp. ergeben könnte4. Nach den Artikeln
in den beiden Lokalzeitungen entschloß sich der Regierungsrat, die
Gesellschaft um Auskunft darüber zu bitten, welche Rechte sie

erworben habe und unter welchen Bedingungen sie diese an den Kanton
abtreten würde5.

Gleichzeitig ließ der Regierungsrat durch Ing. Epp, Altdorf, ein
Gutachten erstellen. Epp maß dem Vertrag des Konsortiums nur
geringe Bedeutung zu. In Frage käme höchstens ein großes Staubecken
auf der Bannalp (1580 m ü.M.). Doch rentierten staatliche Werke
selten. Hierauf beschloß der Regierungsrat, auf das Angebot der Sek-

lisbach-Gesellschaft, das auf 10—15 000 Fr. lautete, nicht einzutreten

6.

Ab 1. Oktober 1929 hatte das EWLE den Strompreis pro kWh ab

Zähler auf generell 45 Rp. herabgesetzt. Doch schon im November
mußte die EK beim Werk wieder vorstellig werden. Es waren bei ihr
Klagen gegen die Spannungserhöhung von 195 auf 220 Volt
eingegangen. Da diese Maßnahme ohne Voranzeige erfolgt war, hatten
verschiedene Abonnenten Defekte bei Motoren und Lampen gemeldet7.

Das EWLE erklärte sich bereit, die Schadenfälle zu prüfen und
defekte Lampen innerhalb von zwei Monaten gratis zu ersetzen8.

Erstmals seit langer Zeit befaßte sich auch der Landrat in seiner

Sitzung vom 28. Dezember 1929 wieder mit der Frage der

Elektrizitätsversorgung. Bei der Budgetberatung für das Jahr 1930
stellte Werner Christen den Antrag, einen Posten von 1000 Fr. für
statistische Erhebungen über den Stromkonsum des Kantons und für
Wassermessungen am Seklisbach einzusetzen. Ein Mitglied des regie-

rungsrätlichen EK erwiderte, diese Ausgabe sei bereits vorgesehen,

4 EWN 58/21; Seklisbach-Gesellschaft an RR, 28. 6. 1929
5 EWN 58/21; RR an Seklisbach-Gesellschaft, 21. 10. 1929
' Prot. RR, 14. 3. 1930

Am 15. März 1930 trat die Gesellschaft ihre Rechte für 12000 Fr. an A. Nie-
derberger, Unternehmer in Dallenwil, ab, der sie kurz darauf an das EWLE
weiterverkaufte. Dann löste sich die Gesellschaft auf. (UW 84, 20. 10. 1951,
NVB 86, 27. 10. 1951)

7 EWN 58/6; EK an EWLE, n. 11. 1929
8 ebd.; EWLE an EK, 24. 12. 1929
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worauf Christen die Kommission ersuchte, mit den genannten
Arbeiten unverzüglich zu beginnen

Die Preisermäßigung vom Oktober 1929 gab der Nidwaldner Regierung

Gelegenheit, dem EWLE nochmals klarzulegen, daß der Vertrag von
1913 nur die Stromabgabe nach Pauschalsystem vorsehe. Der Strom nach

Messung sei ohne Verhandlungen und ohne Zustimmung Nidwaldens
eingeführt worden. Das EWLE habe einen freiwilligen Ubergang zum Zählersystem

zugesichert. Doch werde bei Abonnenten, die sich weigern, den

Strom nach Messung zu beziehen, einfach ein Kontrollzälhler eingebaut.
Dieses Vorgehen erschwere die Verhandlungen um einen neuen
Stromlieferungsvertrag 10.

Die beste Gelegenheit, das Interesse der Bevölkerung wie auch der

Regierung vermehrt auf die Frage der Elektrizitätsversorgung zu
lenken, bot die Landsgemeinde. Daher reichten Remigi Joller und
Jakob Odermatt im Februar 1930 einen Gesetzesentwurf zuhanden der
nächsten Landsgemeinde ein. Innert kurzer Zeit hatten sie 117
Unterschriften gesammelt, die vor allem aus Gewerbekreisen stammten.
Der Antrag verlangte von der Regierung, wie schon die Motion
Flühler im Jahre 1915, die Veröffentlichung aller bisher abgeschlossenen

Konzessionsverträge. Vor allem aber sollte der Regierungsrat
verpflichtet werden, die Ausbauwürdigkeit der eigenen Wasserkräfte

abzuklären. Deshalb" sah das Gesetz vor, der Regierung «Vollmacht

und unbeschränkten Kredit zur Einholung von Expertisen
und Anfertigung von Plänen, welche die nidwaldnerischen Wasserkräfte

und Elektirzitätsversorgung betreffen», zu erteilen.
Empfehlenswerte Projekte seien «dem Landrate zur Diskussion zu unterbreiten

und jedem Interessenten behufs Einsicht zur Verfügung zu
halten» 11.

Zur Klarstellung ihres Antrages betonten die Initianten in einem

Zeitungsartikel, es gehe ihnen nicht darum, jetzige oder frühere
Regierungsräte zu kritisieren. Doch dürfe das EWLE wissen, «daß Nid-
walden mit der Zeit aus seiner bisherigen Reserviertheit hervortreten

' Prot. LR, 28. 12. 1929; NVB, UW 1, 1. 1. 1930
10 EWN 58/6; RR an EWLE, 3. 1. 1930
11 SAD 1; Gesetz betr. die Veröffentlichung von Wasserwerk-Konzessionsverträgen

und das Studium von eigenen Wasserwerkanlagen zur Elektrizitätsversorgung

vom 27. 4. 1930
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und nötigenfalls zum Bau eines eigenen Elektrizitätswerkes schreiten»
werde 12.

Der Redaktor des liberalen Unterwaldners, Landschreiber Franz
Odermatt, bemerkte in einem Nachsatz zu dieser Erklärung, Nid-
walden besitze leider keine Wasserkraft, die den Bedarf des Kantons
auch nur annähernd zu decken vermöchte. Damit zeichnete sich eine

Konfrontation zwischen den beiden Nidwaldner Lokalblättern ab.

Auf den i. Januar 1930 war nämlich die Redaktion des konservativen

Nidwaldner Volksblattes an Kaplan Konstantin Vokinger
übergegangen. Kaplan Vokinger aber war bereits im Begriff, sich zu
einem der Hauptbefürworter einer Eigenversorgung Nidwaldens mit
elektrischer Energie zu entwickeln.

2.1.2. Wilhelm Flury und das erste Bannalpprojekt

Im Februar 1930 traf Kaplan Vokinger mit Wilhelm Flury,
Inhaber eines technischen Büros in Luzern, zusammen. Flury sah es als
seine Lebensaufgabe an, Eigenversorgungsbewegungen im Kampf
gegen die Großkraftwerke zu unterstützen. Er wollte dafür sorgen,
daß der Ertrag aus der Ausnützung der Wasserkräfte nicht den

«dividendenhungrigen Aktionären», sondern dem ganzen Volk
zugute kam. Mit missionarischem Eifer versuchte er, mit Vorliebe in den

Berggebieten, der Bevölkerung den Wert dieser Naturschätze
klarzumachen und seinen Plänen für gemeinnützige Werke zum Durchbruch
zu verhelfen13.

Nac.h einer Lehre als Geometer auf einem Ingenieurbüro in Bern hatte
sich Flury vor allem im Bahn- und Straßenbau betätigt. Als erstes größeres
Werk plante er in den Jahren 1910—1912 die Wasserversorgung Blatten-
heid bei Thun und leitete anschließend die Bauarbeiten. Im Auftrage des

gleichen Gemeindeverbandes plante und erstellte er von 1917 an das kleine

Kraftwerk Blumenstein, bis er im September 1919 infolge
Meinungsverschiedenheiten entlassen wurde.

12 NVB, UW 15, 19. 2. 1930
13 Vgl. Franz Odermatt in NZZ 1000, 2. 6. 1933: «Um diese Zeit ward dem Land

auch der neue Messias in der Person eines Herrn Flury aus Luzern geschenkt.

Diplomierter Ingenieur ist er nicht Er wußte sich aber bei unserem sonst
allem Neuen gegenüber mißtrauischen Volke mit dem durchlöcherten Mantel
des Schülers des Weltweisen, der Geste der verfolgten Unschuld und seiner

Religiosität bald ein blindes Vertrauen zu erwerben».
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Unterdessen hatte der «Eigenversorgungsapostel» mit der Arbeit an
seinem bisher größten Projekt begonnen: der Ausnützung der Simmenthaler
Wasserkräfte. Im Oktober 1918 reichte er sein Stockenseeprojekt bei der
Berner Regierung zur Konzessionierung ein. Das Projekt sah eine Ausnützung

der beiden Stockenseen und der Simme vor, was eine Jahresproduktion

von 130 Mio. kWh ergeben hätte. Der Berner Regierungsrat beurteilte
jedoch das Projekt als ungenügend und lehnte 1922 eine Konzessionserteilung

ab. Flury behauptete hierauf, das Projekt sei an der Gegnerschaft der
Bernischen Kraftwerke gescheitert14.

In den Zwanzigerjahren hatte «Ingenieur» Flury, wie er sich nannte,

ohne größere Aufträge auszukommen, bis er Ende 1929 in der
Presse etwas von den Eigenversorgungsplänen in Nidwaiden las. Damit

hatte er sein neues Betätigungsgebiet gefunden. Schnurstracks
reiste er nach Wolfenschießen und richtete im Dezember 1929 eine

Meßstation am Seklisbach ein.
Sein Zusammentreffen mit Kaplan Vokinger beim Bahnhof

Wolfenschießen im Februar 1930 sollte von entscheidender Bedeutung
für den nun einsetzenden Kampf um die Eigenversorgung Nidwal-
dens sein. Nicht nur vom kompromißlosen Einsatz für den Eigen-
versorgungsgedanken, sondern auch von der Frömmigkeit und
einfachen Lebensführung Flurys ließ sich Kaplan Vokinger stark
beeindrucken15. Der 50-jährige Techniker war durch den anhaltenden

Mangel an Arbeitsaufträgen völlig mittellos geworden. Nur durch
die nun einsetzende Vorschüsse von Kaplan Vokinger konnte er sich

über Wasser halten14.

Die öffentliche Auseinandersetzung um die Zukunft Nidwaldens
auf dem Gebiet des Elektrizitätswesens ging im März 1930 unvermindert

weiter. In einem Zeitungsartikel wurde behauptet, eine Pro-

14 Flugschrift «Wer ist Wilhelm Flury-Wyß?», April 1934; Bannalperbote 14,

24. 4. 1934; Vokinger, Erinnerungen, S. 6 f.
15 Vgl. Nekrolog von Kaplan Vokinger im NVB 2j, 27. 3. 1965: «Wilhelm Flury

war von Jugend auf arm, gottesfürchtig und pflichtgetreu Er hatte
in der Jugend Ordensbruder werden wollen, um in den Missionsländern Straßen

zu bauen und Bäche zu regulieren. Seine einzige Schwester, ausgebildete
Lehrerin, war um 1900 Klosterfrau in Maria-Rickenbach geworden, früh gestorben,

von ihm als vorbildlich verehrt». Er kannte «keine Ablenkungen. Nie
einen Roman gelesen, nie ein Theater besucht, er trank nicht, rauchte nicht,
besaß keine Freunde. Sein Fraueli kleidete sich wie eine Kloster-Novize».

14 Vokinger, Erinnerungen, S. 2 f. und S. 7; NVB 2j, 27. 3. 1965
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duktion von etwa 7 Mio. kWh, wie sie der Kanton in 10 Jahren
wahrscheinlich brauche, sei nur durch die Ableitung des Aawassers in
ein Staubecken auf dem Drachenried zu erreichen. Doch dieser Plan
«klinge für das kleine Ländchen allzu kühn» 17. Ein anderer
Einsender schreibt, eine Ausnützung des Seklisbaches könne dank der

günstigen Staumöglichkeiten und der großen Gefällstufen 12—14 Mio.
kWh im Jahr erbringen 18.

Ende März 1930 konnte Flury erste Ergebnisse seiner Wassermessungen

vorlegen. Er verfaßte einen Bericht und reichte diesen am 7.

April dem Regierungsrat ein. Gleichzeitig anerbot Flury sich, die

Ausarbeitung der notwendigen Grundlagen für die Ausnützung des

Seklisbaches zu übernehmen 19. Für die Presse verfaßte er zusammen
mit Kaplan Vokinger eine erste Beschreibung eines möglichen
Kraftwerkprojektes am Secklisbach. Als Neuigkeit schlug Flury darin
eine Ausnützung in zwei Stufen vor.

Ein Grundkraftwerk in Wolfenschießen sollte das Gefälle
Oberrickenbach-Wolfenschießen (280 m) ausnutzen, ein Akkumulierwerk in Oberrik-
kenbach mit einem Stausee von 400 000 m3 Inhalt auf Bannalp die nötige
Winterenergie liefern (Gefälle: 680 m). Auf diese Weise könne man mit
einer Produktion von 6 Mio. kWh rechnen. Nidwaiden verbrauche
gegenwärtig ungefähr halb so viel20.

Damit war nach Ansicht Kaplan Vokingers der «Grundstein des

Bannalpwerkes» gelegt21.

Die Berechnungen Flurys scheuchten den Redaktor des Unter-
waldners auf. Die beschriebenen Anlagen würden wohl etwa 4 Mio.
Fr. kosten, schrieb er. Für Verzinsung und Amortisation müßten also

jährlich etwa 480 000 Fr. aufgebracht werden, doppelt so viel wie
Nidwaiden gegenwärtig für Strom ausgebe. Überhaupt sei bei kleinen

Werken der Nutzeffekt im Verhältnis zu den Erstellungskosten
zu gering. Fraglich sei auch, ob der Wasserzufluß auf Bannalp einen

genügend großen Stausee zu füllen vermöge.
Im gleichen Atemzug nahm Landschreiber Odermatt auch gegen

den Gesetzesentwurf betreffend die Veröffentlichung der Konzes-

17 UW 19, j. 3.1930
13 NVB, UW 20,8. 3. 1930
19 SAD 16; MRE 2, S. ij f.
20 NVB 30, 12. 4. 1930; UW 30 und 31, 12. und 16. 4. 1930
21 Vokinger, Erinnerungen, S. 3
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sionsverträge Stellung. Dieser sei geeignet, im Volke falsche Vorstellungen

zu erwecken. Zwar werde dem Volke die Aussicht gefallen,
den Direktor des kantonalen Elektrizitätswerkes wählen und die
Strompreise festsetzen zu können. Bis zur Erstellung eines solchen
Kraftwerkes müßten aber viele Hindernisse überwunden werden.
Der Regierungsrat prüfe schon lange den Ausbau der eigenen
Wasserkräfte, doch sei vorher das Problem der Trennung vom Luzerner
Werk zu lösen. Einen Vorteil bringe die Veröffentlichung—nicht.
Höchstens forderesie~zuF~Kritik "anfrüheren Regierungsräten heraus,

die aber die Entwicklung auf dem Gebiete der Elektrizitätswirtschaft

nicht hätten voraussehen können 22.

Darauf antworteten Kaplan Vokinger und die Initianten des

Gesetzesantrags, das Volk verlange gründliche Vorstudien, damit es

entscheiden könne, ob der Kanton oder die Gemeinden ein Projekt in
Auftrag geben sollten. Ergäbe die Abklärung günstige Resultate, so

wäre dies ein wichtiger Faktor in den Verhandlungen mit dem EWLE.
Ein paar tausend Franken sollte doch eine Sache wert sein, «in welcher

in 4 oder j Jahren zusammen eine ganze Million von unserem
Land nach Luzern hinaus» wandere 23.

2.1.3. Die Landsgemeinde 1930

Inzwischen war der Tag der Landsgemeinde, der 27. April 1930,
herangerückt. Im Ring zu Wil bezeichnete Landesstatthalter Anton
Zgraggen den Gesetzesvorschlag der Initianten als übereilt. Er sei

geeignet, die Verhandlungen mit dem EWLE zu gefährden. Die
Regierung könne den Trübseevertrag nicht einseitig lösen. Doch versuche

sie, den Vertrag so abzuändern, daß er für Nidwaiden annehmbar

werde. Gegen die Veröffentlichung der Konzessionsverträge habe
sie nichts einzuwenden. Falls aber der Bau eines Elektrizitätswerkes
geplant würde, käme nach Ansicht des Regierungsrates nicht ein
kantonales, sondern höchstens ein gemischtwirtschaftliches Werk in Frage.

Eindeutiger nahm Landsäckelmeister Josef Niederberger gegen
die Vorlage Stellung, wobeier besondersauf die angespannteren a n:z=

läge des KantonsTiTnwies.

22 UW 3j, 23. 4. 1930
22 NVB 29, 26. 4. 1930
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Werner Christen verteidigte den Gesetzesantrag. Bereits in dieser

seiner ersten Landsgemeinderede habe man das Talent des

Volksredners gespürt, heißt es in den Presseberichten. Er warf der Regierung

vor, sie verhalte sich gegenüber dem Luzerner Werk zu wenig
energisch und lasse sich an der Nase herumführen. Sie müsse diesen

Herren einmal zeigen, daß die Nidwaldner harte Köpfe hätten.
Wasserkräfte habe der Kanton genug, um sie auszubauen und sich

unabhängig zu machen. Mit starkem Mehr stimmte die Landsgemeinde
dem Gesetzesantrag zu 24.

In weiten^ Kreisen der Bevölkerung verstand man nicht recht,
warum der Regierungirat gegen den Gesetzesantrag Stellung genommen

hatte. Offenbar war er der Ansicht, dieses Gesetz sei als

Mißtrauensvotum gegen seine Politik aufzufassen. Da aber das Gesetz
der Regierung «unbeschränkten Kredit» gab, konnte dies kaum der

Hauptzweck des Antrags sein. Vielmehr sahen die Initianten in diesem

Gesetz eine Warnung an die Adresse des EWLE, die durch die

wuchtige Annahme starkes Gewicht erhielt. Indem sich jedoch die

Regierung gegen das Gesetz wandte, konnte der Eindruck entstehen,
als stelle sie sich vor das Luzerner Werk.

Solche Verdächtigungen waren dem Regierungsrat alles andere als

angenehm. Um dagegen anzukämpfen, mußte er sich bemühen, die

Ausführung des Gesetzes möglichst rasch voranzutreiben. Zunächst
ließ er im Amtsblatt die Trübsee- und die Arnibachkonzession
abdrucken25, dann setzte er sich mit dem eidg. Amt für Wasserwirtschaft

(EAW) in Verbindung und bestellte ein geologisches und ein

juristisches Gutachten.
Schon am i. Juli 1930 lieferte das EAW einen Bericht über die

ausbaufähigen Wasserkräfte in Nidwaiden ab. Genannt wurden der
Trübsee, der Kohltalbach zusammen mit dem Seelisbergsee, die
Einleitung der Engelberger Aa ins Drachenried und der Seklisbach. Ein
Ausbau lohne sich nur in Verbindung mit einer Speichermöglichkeit,
da vor allem der Energiebedarf für den Winter gesichert werden

müsse, heißt es im Bericht. Die geologischen Verhältnisse lägen jedoch
bei den ersten drei Projekten so ungünstig, daß ein Aufstau nicht in
Frage komme 26.

24 NVB, UW 30, 30. 4. 1930
25 ABl. 19 und 29, 9. 5. und 18. 7. 1930
26 VED, EAW, 1909—1937, Bd. 3/11; Gutachten des EAW vom 1. 7. 1930
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Bald darauf erstattete alt Ständerat Dr. Joseph Räber, Bern (früher

Küßnacht SZ), der Regierung einen ersten Bericht über die
juristische Gültigkeit des Trübseevertrags. Er empfahl dem Regierungsrat,

die Konzession als erloschen zu erklären, da das EWLE die
verschiedenen Fristen nicht eingehalten habe. Damit fielen auch die
Bestimmungen über die Stromlieferung dahin. Eine Anfechtung der
Erloschenerklärung könne nur Erfolg haben, wenn es dem EWLE
gelinge, den Einfluß höherer Gewalt nachzuweisen27.

Ein weiteres Gutachten legte der Geologe Dr. Cadisch vor. Er hielt
die Stauverhältnisse auf der Bannalp für «relativ günstig». Dagegen
komme die Errichtung eines größeren Staues beim Käpelistutz,
Oberrickenbach, kaum in Frage28.

Die regierungsrätliche EK zeigte in ihrer Sitzung vom 12. Juli
1930, daß sie den Entscheid der Landsgemeinde in einer Beziehung
richtig verstanden hatte: Nur durch eine kräftige Preissenkung von
Seiten des EWLE konnte der sichTausbreitenden Unzufriedenheit und
der gleichzeitig wachsenden Sympathie für die Eigenversorgung^ent-
gegengewirkt werden. Sie forderte daher vom Luzerner Werk einen

neuen Stromlieferungsvertrag mit folgenden Preisansätzen: Lichtstrom

30 oder 35 Rp. pro kWh (bisher 45 Rp.), Kraftstrom 5 Rp. im
Sommer und 8 Rp. im Winter (bisher 7 und n Rp.). Für die
Gemeinden mit eigenem Verteilnetz verlangte die EK Strom zu 4 Rp.
pro kWh (bisher 6 Rp.). Dazu sollte das EWLE die Beschränkung
ihrer Lieferungspflicht auf 2 Mio. kWh aufheben29.

Vom September an konnte an den Sitzungen der EK auch Ratsherr

Werner Christen teilnehmen. Er verlangte sofort eine gezieltere
Förderung der von der Landsgemeinde bewilligten Vorarbeiten. Bis

zum Kündigungstermin der Verträge mit dem EWLE (Ende 1933)
müßten die Abklärungen beendet sein. Die Kommission beschloß, dem

Rat des EAW folgend, zwei Meßstationen auf der Bannalp und beim

Käppelistutz zu errichten, die fünf Jahre in Betrieb bleiben sollten.

In dieser Zeit war nach Meinung des EAW eine zuverlässige
Beurteilung der Abflußmengen möglich30.

" EWN 53/15; Räber an RR, 26. 8. 1930
28 VED, EAW, 1909—1937, Bd. 3/11; Gutachten Cadisch vom 28. 8. 1930
2' Prot. EK, 12. 7. 1930
30 Prot. EK, 2. 9. 1930
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In der nächsten Sitzung der EK verteidigte Christen die Absicht
Flurys, den Staudamm auf Bannalp direkt hinter dem Talausgang
zu errichten. Durch eine Verschiebung des Dammes um 170 m nach

hinten, wie sie Dr. Cadisch vorschlug, könne ein genügender Aufstau

kaum mehr erreicht werden31.

Im Einklang mit den Bestrebungen Christens standen die
Einsendungen, die von Zeit zu Zeit in der Presse erschienen. So berichtete
eine «Gruppe von Interessenten» von ihrem Ausflug auf die Bannalp.
Das Terrain dort oben eigne sich ausgezeichnet für ein Staubecken.

Mit einer Staumauer von 6 m Höhe ergebe sich schon ein See von
400 000 m3 Inhalt. Geologische Aufnahmen ließen auf einen undurchlässigen

Grund schließen32.

Doch sogleich meldete sich wieder der Unterwaldner und warf
den Einsendern vor, sie gingen zu leichtsinnig über die Frage der
Dichtigkeit hinweg. Der Kalkfelsen auf der Bannalp sei der gleiche wie im
Gebiet des Seelisberg- und Trübsee. An beiden Orten habe man
Stauversuche ohne befriedigende Ergebnisse abbrechen müssen. Sicher
hätten sich schon auswärtige Elektrizitätswerke um die Ausnützung
des Bannalpgefälles interessiert, wenn die Sache nicht gewisse Häkchen
hätte. Die Regierung dürfe sich in dieser Sache nicht drängen lassen

33.

Wenn keine Einsendungen eingingen, sorgte Kaplan Vokinger selber

dafür, daß das Thema Elektrizitätsversorgung im Gespräch blieb.
Er rieb z. B. den Nidwaldnern die großen Profite, die Obwalden aus
seinen Wasserkräften zog, unter die Nase. Neben den Abgaben des

EWLE, der CKW und des Kernser Werkes hatten sich die CKW
verpflichten müssen, dem Kanton Obwalden jährlich 3 Mio. kWh zu 3

Rp. zu liefern. Um wieviel schlechter erging es da den «lieben
bescheidenen Nidwaldner Landsleuten» 34.

Am 18. Oktober 1930 legte die Regierung dem Landrat einen
Bericht über die seit der Landsgemeinde 1930 getroffenen Maßnahmen

vor. Der erste Teil des Gesetzes vom 27. April sei durch die
Veröffentlichung der Trübsee- und Arnibachkonzessionen im Amtsblatt

31 Prot. EK, 7. 10. 1930
33 NVB, UW j2, 28. 6. 1930
33 UW 53, 2. 7. 1930
34 NVB 74, 13. 9. 1930
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erfüllt. Um dem zweiten Teil des Gesetzes Genüge zu tun, habe man
sich durch Gutachten des Wasserwirtschaftsamtes und des Geologen
Dr. Cadisch über die hydrographischen und geologischen Verhältnisse
orientieren lassen. Erste Schlüsse könnten nach Wassermessungen

von zwei Wintern gezogen werden. Vor der Ausarbeitung eines
definitiven Projektes müßten noch Studien über den zukünftigen
Kraftbedarf des Kantons, die voraussichtlichen Strompreise und die
Wirtschaftlichkeit eines Eigenwerkes ausgearbeitet werden 3S.

Die EK nahm am 27. November 1930 einen schriftlichen Bericht
Flurys über die günstigen Ergebnisse seiner Sondierbohrungen auf
Bannalp zur Kenntnis. Bei dieser Gelegenheit erkundigte sich Werner

Christen, ob sich die abweisende Haltung des Regierungsrates
gegenüber Flury auf eingeholte Informationen stütze. Die Vertreter
der Regierung erklärten, sie benötigten keine Auskünfte, da Flury
nicht beim Kanton angestellt sei. Mit Befremden stellte die Kommission

fest, daß .gine Anfrage an das EWLE, die Auskunft über die Höhe

des Stromverbrauchs in Nidwalden verlangte,- bisher nicht
beantwortet worden war. Sie beschloß daher, in den vom Luzerner Werk
belieferten Gemeinden eine Verbrauchsstatistik aufnehmen zu lassen

3Ä.

Flurys Untersuchungen auf Bannalp, die den ganzen Sommer über

gedauert hatten, führten zu zwei wichtigen Änderungen in den Plänen

der Initianten. Einerseits entschloß man sich, vorerst nur die
obere Stufe des Werkes zum Bau vorzuschlagen, da die Zentrale in
Oberrickenbach allein mehr als das Doppelte der benötigten Energie
liefern konnte. Die untere Stufe sollte für einen spätem Ausbau zur
Verfügung bleiben.

Anderseits kam man durch die großen Lehmvorkommen des

Bannalpbeckens auf die Idee, statt einer Staumauer einen Erddamm
mit Lehmkern zu erstellen. Damit könne das auf der Bannalp
vorhandene Material Verwendung finden, was die Baukosten um die
Hälfte verringere, hieß es im Volksblatt. Statt der hohen Kosten für
Beschaffung und Transport des Baumaterials bleibe mehr Geld für
Arbeitslöhne übrig37.

35 Prot. LR, 18. 10. 1930; NVB 85, 22. 10. 1930; UW 8j und 86, 22. und 26. 10.

1930
36 Prot. EK, 27. 11. 1930
37 NVB 96, 29. 11. 1930
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2.i.4. Das Initiativkomitee formiert sich

Am 17. Dezember 1930 erschien im Nidwaldner Volksblatt ein

Bericht über eine Zusammenkunft von Vertrauensmännern, die sich

mit der Frage der Elektrizitätsversorgung von Nidwaiden befaßte.
Nach einem einstündigen Referat von Werner Christen über die

Möglichkeiten einer Eigenversorgung habe sich unter dem Vorsitz
von Jakob Odermatt ein Initiativkomitee (IK) gebildet, das die weitere

Aufklärung des Volkes an die Hand nehmen werde38.

Spottend bemerkte der Unterwaldner zu dieser Meldung, die
Absicht dieses Komitees sei es wohl, «den Luzernern Angst und der
Regierung Beine zu machen und drittens, wie Moses, aus den Felsen

der Bannalp den elektrischen Strahl zu schlagen»3'. Die Initianten
erwiderten darauf, ein rascheres Tempo in den Verhandlungen mit
Luzern sei notwendig. Wenn im Herbst 1933 der Stromlieferungsvertrag

nicht gekündigt werde, müsse wieder fünf Jahre gewartet
werden. Da eine Selbstverteilung des Stroms kaum in Frage komme,
sollte das Bannalp-Projekt bis 1933 allseitig abgeklärt sein40.

Einiges Aufsehen erregte gegen Ende des Jahres die Meldung, daß
das EW Altdorf die Strompreise für die Gemeinde Emmetten ab 1.

Januar 1931 senken werde. Von den angekündigten Preisen wagten
die dem EWLE angeschlossenen Gemeinden kaum zu träumen: Licht
für 30 Rp. pro kWh, Wärme für 3 und j Rp., Kraft für j und 7

Rp.41.
Auch im neuen Jahr sorgten Zeitungsartikel dafür, daß das

Interesse der Bevölkerung an der Eigenversorgung wach blieb. So malte

am 17. Januar 1931 «ein Volksmann» die Zukunft Nidwaldens in
grellen Farben. Das Land werde finanziell verbluten, wenn weiterhin

so große Summen für Licht und Kraft nach auswärts wanderten.
Wasserkräfte, die Millionenwerte bedeuten, solle man nicht länger

um ein Linsenmus verschenken sondern für die Eigenversorgung nutzen.

«Wo ist ein Winkelried, der uns rettet, oder ein Anneli vom
Rotzberg mit dem Seil, um uns zur Freiheit zu verhelfen?», schloß

der besorgte Bürger seinen Aufruf 42.

38 NVB 101,17. 12. 1930
39 UW 102, 20. 12. 1930
40 NVB 104, 27. 12. 1930
41 Prot. EK, 6. 12. 1930
42 NVB j, 17. 1. 1931
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Inzwischen konnte Wilhelm Flury das Ergebnis seiner Wassermessungen

für 1930 vorlegen. Kaplan Vokinger verarbeitete sie in einem
Leitartikel des Nidwaldner Volksblatts. In seiner volkstümlichen
Sprache schilderte er das Vorgehen bei diesen Messungen. 9 Mio. m3

Wasser liefere das Einzugsgebiet der Bannalp im Jahr. Somit könne
für die erste Stufe mit einer Produktion von 12 Mio. kWh gerechnet
werden 43.

Dieser Artikel veranlaßte den Redaktor des Unterwaldners, vor
«publizistischer Drängerei mit völlig aus der Luft gegriffenen
Behauptungen» zu warnen. Nidwaiden könne sich einzig auf die
Untersuchungen des Wasserwirtschaftsamtes verlassen, das in etwa drei
Jahren ein erstes Urteil abgeben werde44.

Auch die EK war unterdessen nicht untätig geblieben. In einem
Schreiben von anfangs Februar orientierte sie das EWLE über die

Volksbewegung, die «aus der Unzufriedenheit weiter Bevölkerungskreise

mit den gegenwärtigen Licht- und Kraftbezugsverhältnissen»
hervorgegangen sei. Die Kommission forderte als Ausgleich für die

niedrigen Konzessionsgebühren folgende Preisermäßigungen: Lichtstrom

ab Zähler 30 Rp., Wärme 5 und 8 Rp., Engrosbezug zu 4 Rp.
Einen Flauptgrund für die Mißstimmung sah die EK in den hohen

Minimaltaxen für Motoren, durch die man Strom bezahlen müsse,
den man gar nicht bezogen habe. Uber eine Verlängerung der Arni-
bach-Konzession könne gesprochen werden, wenn das EWLE auf
eine Beschränkung der Lieferung zu einem Vorzugspreis verzichte45.

Durch Einsammeln der Stromrechnungen in der Gemeinde
Wolfenschießen gelangte die EK zu ersten Angaben über die Höhe der
Einnahmen des EWLE in Nidwaiden. Wolfenschießen gab im Jahre

1929 rund 18 joo Fr. für Strom aus, was einem Schnitt von ii,j Rp.
pro kWh entsprach. Die Kommission schätzte demnach die Abgaben
Nidwaldens an das EWLE für 1929 auf etwa 262 000 Fr.46.

Daß diese Schätzung gar nicht so weit daneben ging, zeigte sich,
als kaum drei Wochen später die Auskunft des EWLE eintraf. Der
Stromverbrauch habe 1930 rund 3 Mio. kWh betragen, was Einnahmen

von 292 500 Fr. gebracht habe. Die Kommission müsse aber be-

43 NVB 7, 24. 1. 1931
44 UW 11, 7. 2. 1931
45 Korr.-Prot. RR; RR an EWLE, 4. 2. 1931
44 Prot. EK, 7. 3. 1931
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denken, daß das EWLE in Nidwaiden i 285 000 Fr. investiert habe

und sich daher für seine konzessionsgemäßen Rechte wehren werde.
In Wirklichkeit sei der Nettoertrag in Nidwaiden sehr gering, da bei

einigen Anlagen nur 10—15 % der Baukosten durch die Einnahmen
gedeckt würden 47.

Wie sich die «Freunde des Bannalpwerkes» die nächste Zukunft
vorstellten, schilderte Kaplan Vokinger im Nidwaldner Volksblatt
vom 14. März 1931. Ende Juli 1931 sollte ein generelles Projekt
vorliegen. Nach einer Expertise, die etwa 4—6 Monate in Anspruch
nehme, könnte mit der Ausarbeitung des definitiven Projektes
begonnen werden. Nach einem allfälligen Baubeschluß durch die

Landsgemeinde 1932 sollte das Werk im Jahre 1935 betriebsbereit
sein. Die Baukosten werden auf 1,8 Mio. Fr. geschätzt. Bei einem
Ansatz von 9 % für Betrieb und Verzinsung wären jährlich 162 000
Fr. aufzuwenden, dazu kämen noch die Kosten für das Verteilnetz.
Rechne man mit den gegenwärtigen Einnahmen des EWLE, so könne
das Werk in 30 Jahren abgeschrieben werden48.

Um solchen Visionen entgegenzutreten, war der Regierungsrat
auf die Hilfe des EWLE angewiesen. In kräftigen Preisermäßigungen
sah er die beste Waffe gegen Bannalp. Daher suchte er an der
Konferenz mit dem Luzerner Werk am 9. April 1931 mit allem Nachdruck

seine Preisbegehren durchzusetzen. Doch das EWLE war nicht
bereit, diese Schützenhilfe zu leisten. Ein Lichtpreis von 30 oder 35

Rp. komme nicht in Frage, allein schon in Rücksicht auf die Preise

in der Stadt Luzern. Mehr als ein Tarif von 42 Rp. mit Abstufung
bis 3J Rp. für Großverbraucher könne nicht zugestanden werden.
Die übrigen Begehren wolle man zur Prüfung entgegennehmen und
in den neuen Tarifvorschlägen so weit als möglich berücksichtigen49.

Auf die erneute Bitte Flurys, ihm die Ausarbeitung eines generellen

Projektes zu übertragen, reagierte die EK mit der Rückfrage, wie
hoch das Honorar dafür wäre und welche Unterlagen er besitze50.

An der Landsgemeinde 1931 war die Gesamterneuerung des

Regierungsrates fällig. Kurz zuvor tauchten da und dort Gerüchte über

mögliche Gegenkandidaturen auf, die der Unzufriedenheit gewisser

47 EWN 58/4; EWLE an RR, 26. 3. 1931 —

4S NVB 21, 14. 3. 1931
49 Prot. EK, 9. 4. 1931
50 Prot. EK, 20. 4. 1931
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